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Orientierung zum Thema Mindestfahrpreise nach § 51a PBefG

Zweck dieses Beiblatts

Dieses Merkblatt dient der inhaltlichen Einordnung der Frage von Mindestbeförderungsentgelten. Es stellt keine Forderungen auf und ist auch kein Fragebogen. Die aufgeführten Argumente sollen den befragten politischen Parteien eine sachliche Orientierung zum Themenkomplex „Mindestbeförderungsentgelte für Mietwagen“ geben. 

Die Beantwortung des Anschreibens kann völlig ungezwungen und nach eigenen politischen Schwerpunkten erfolgen.

Rechtlicher Rahmen (§ 51a PBefG)

§ 51a des Personenbeförderungsgesetzes eröffnet Kommunen die Möglichkeit, Mindestbeförderungsentgelte für den Gelegenheitsverkehr mit Mietwagen festzusetzen. Ziel ist 

· der Schutz öffentlicher Verkehrsinteressen, 

insbesondere die Sicherstellung eines funktionsfähigen, ordnungsgemäßen und fairen Wettbewerbs der Verkehrsformen unter Beachtung der Funktionalität des ÖPNV.  Die Aufgabe des ÖPNV ist es, die Bevölkerung zuverlässig, bezahlbar und umweltfreundlich zu befördern und damit die Grundversorgung mit Mobilität sicherzustellen.

Ausgangslage im Mietwagenverkehr

Der Mietwagenverkehr unterliegt bestimmten gesetzlichen Rahmenbedingungen, beispielsweise der Rückkehrpflicht zum Betriebssitz, der uneingeschränkten Preisfreiheit, der fehlenden Beförderungspflicht und anderen strukturellen Unterschiede und Vorteile gegenüber dem Taxi-Verkehr. 

Freier Wettbewerb und ordnungsgemäße Marktbedingungen

Ein funktionierender Wettbewerb setzt voraus, dass alle Marktteilnehmer unter vergleichbaren und auch rechtmäßigen Voraussetzungen und Bedingungen am relevanten Absatzmarkt agieren (sogenanntes „Level-playing-field“). Aus Sicht ordnungsgemäß arbeitender Unternehmen ist es unerlässlich, dass freier Wettbewerb nicht durch rechtswidrige oder unlautere Praktiken unterlaufen werden kann, wie z. B.:

· systematische Unterbietung/Unterpreisung jenseits der tatsächlichen Betriebskosten (= Dumping), 
· Umgehung arbeitsrechtlicher und/oder steuerlicher Verpflichtungen, 
· Missachtung individueller gesetzlicher Vorgaben (z. B. Rückkehrpflicht, Arbeitszeiten, Sozialstandards usw.)




Mindestbeförderungsentgelte können einen wertvollen Beitrag dazu leisten, solchen unerwünschten Entwicklungen entgegenzuwirken, ohne den Wettbewerb als solchen zu berühren.

Auswirkungen auf den öffentlichen Personennahverkehr

Ohne Mindestbeförderungsentgelte besteht die Gefahr, dass einzelne unseriöse Mietwagenunternehmer (namentlich der großen Vermittlungsplattformen Uber und Bolt) Fahrpreise anbieten, die unterhalb der wirtschaftlichen Rentabilität liegen. Solche Angebote haben den weiteren Nachteil, dass ein Teil der Beförderungsnachfrage vom öffentlichen Personennahverkehr (z. B. Linienbusse) abgezogen wird, ohne, dass dessen strukturelle Aufgaben, Taktbindungen, Vorhalteleistungen usw. Berücksichtigung finden. 

Dies führt mittel- bis langfristig zu einer Schwächung bestehender Verkehrsangebote im Bereich des ÖPNV und steht aus Sicht von Verkehrsexperten erkennbar im Widerspruch zu den verkehrs- und klimapolitischen Zielen der Kommunen.

Aspekte für die politische Abwägung (nicht abschließend)

· Sicherung fairer Wettbewerbsbedingungen zwischen den Verkehrsformen und innerhalb des Mietwagenmarktes
· Schutz vor ruinösem Preiswettbewerb, Marktverzerrung und Marktverdrängung
· Einhaltung arbeitsrechtlicher, verkehrsrechtlicher und anderer Vorgaben
· Sicherstellung des Steuer- und Abgabenaufkommens der fraglichen Unternehmen
· Verlässlichkeit, Qualität und Sicherheit des öffentlichen Mobilitätsangebots
· Schutz und Ergänzung des öffentlichen Personennahverkehrs
· Transparenz und Verbraucherschutz für Kunden 
· Sinnvolle tarifliche Regelung zwischen Marktaufsicht und ordnungspolitischer Verantwortung

Hinweis: Die dargestellten Aspekte dienen der Orientierung und ersetzen keine eigene politische Bewertung. 

Die angefragten Parteien sind eingeladen und aufgefordert, ihre Haltung und Priorisierung zur Frage der Mindestbeförderungsentgelte eigenständig darzustellen.
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